
Sämtliche Tätigkeiten während der Bauzeit Planungsdokumente (Bauablaufplan, Lageplan, Baustelleneinrichtungsplan) als mitgeltende Unterlagen zum SiGe-Plan  

Baustelleneinrichtungsplan (einschl. sicherheitsrelevanter Informationen)

alle Gewerke Gefährdungsbeurteilung durchführen auf Baustelle vorzuhalten ArbSchG, DGUV Vorschrift 1

Mitarbeiter unterweisen Nachweis dokumentieren ArbSchG, DGUV Vorschrift 1

Baustelleneinrichtung Geprüfte Baustromverteiler / elektrische Geräte  B 171 DGUV Vorschrift 3, DGUV Information 203-006

Schutz vor mechanischer Beanspruchung  ArbStättV

regelmäßige Prüfungen gemäß DGUV Vorschrift 3, ordnungsgemäßer Anschluß / Erdung

Schutz vor Spritzwasser  ArbStättV

Arbeitsbereich absperren  / gegen unbefugten Zutritt Dritter sichern (Piktogramme) / Staubschutzwände / Einhausung ggf.

Gefährung unbeteiligte Dritter ausschließen Schutzmaßnahmen ergreifen (Sicherungsposten, Absperrung Arbeits- u. Gefahrenbereiche) A 008

ev. Logistikkonzept beachten und umsetzen

vorgesehene Flächen nutzen, BE-Fläche sichern, kenntlich machen. 

so gestalten, dass keine Gefährdung der am Bau Beteiligten besteht, ggf. Kennzeichnung / Absperrung

Die Wege müssen für jeden am Bau Beteiligten ersichtlich sein, ggf. Kennzeichnung

Die Wege dürfen grundsätzlich nicht gesperrt bzw. beeintächtig werden. Ggf. vorherigen Abstimmungsbedarf aller Beteiligten! Sonderregelungen mit SiGeKo / BL absprechen DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38

sind schnee- und eisfrei zu halten, ggf. ist mit abstumpfenden Mitteln abzustreuen

Erste Hilfe Material vorhalten nur an ungefährdeter Stelle A 004 ArbStättV

ggf. Sanitätsraum vorhalten Bei mehr als 50 Arbeitnehmern auf der Baustelle A 004 ArbStättV

Ersthelfer benennen schriftlichen Nachweis vorhalten A 004 ArbStättV

Tagesunterkünfte nur an ungefährdeter Stelle aufstellen A 025 ArbStättV

Sanitäranlagen (Toilette, Waschgelegenheiten) A 025

Sichere, geeignete, zugelassene und geprüfte Krane, Bauaufzüge, Hebezeuge (ggf. Nachweise) Gefahrbereiche absperren. B 142 BetrSichV, DGUV Vorschrift 38, DGUV Vorschrift 52, DGUV Regel 100-500

Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche Standfüße nicht mehr als 25 cm in Verkehrsraum ArbStättV, RSA

Sicherung durch Schutzdach / Schutznetz  B 102, B 114 ArbStättV

Auswahl geeigneter / baustellenzugelassen, geprüfter Arbeitsmittel Ab 1m Absturzhöhe mit Seitenschutz DIN EN 12811-1, DGUV Vorschrift 38

Bedinung nur durch eingewiesene Personen / schrifttliche Beauftragung vorhalten  B 181, B 182, B 218 Betriebssicherheitsverordnung, GUV-I 172

Staubarmes Arbeiten, ggf. Staubbelastung durch Wasser (Beregnung) verringern / Staubschutzwände PSA (Atemschutz) verwenden C 301 GefStoffV, TRGS 559, , DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-013

Geeignete Verfahrensauswahl, Abschirmung der Gefahren- / Lärmbereiche A 030 ArbStättV, VDI 2058/2, LärmVibrationsArbSchV, DGUV Information 201-013

absolutes Alkohol- / Drogenverbot. Bei einem Verstoß behält sich die örtliche Bauleitung eine Verweis von der Baustelle vor

Vorgegebene Schutzmaßnahmen sind zu beachten / umzusetzen.

Sicherheitsabstände einhalten Schwenkbereichbegrenzer, Sicherheitsabstand einhalten DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

X Baustelleneinrichtungsplan, Betriebsanweisung Schwenkbereich, Sicherheitsabstand, Drehkranzbereich B 213 DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Verkehrssicherung (u. a. Zu- und Ausfahrten) X Aufrechterhaltung der Arbeitsstellensicherung (Verkehrzeichen / -einrichtungen, Schutzeinrichtungen Verkehrsrechtliche Anordnung beachten. A 008 RSA 21 , ZTV-SA 97; ASR 5.2

X Verkehrzeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen Mangelhaft erkennbare / beschädigte Zeichen tauschen A 008 RSA 21 , ZTV-SA 97; ASR 5.2

X Absperrgeräte (Absperrschranken, Leit-, Warnbaken, Leikegel, fahrb. Absperrtafeln) Gut sichtbar und standsicher aufstellen RSA 21 , ZTV-SA 97; ASR 5.2  

X Warneinrichtungen (Vorwarneinrichtungen, Warnleuchten, -fahnen, -bänder) Behelfsmäßig oder zusätzlich zu Absperrgeräten RSA 21 , ZTV-SA 97; ASR 5.2  

X Schutzeinrichtungen (Schutzplanken, Schutzwände, Absturzsicherungen, Schrammborde) RSA 21 , ZTV-SA 97; ASR 5.2

X Persönliche Schutzausrüstung (Warnweste) Muss auf der Baustelle getragen werden E 606 RSA 21 , ZTV-SA 97; ASR 5.2,  DGUV Information 212-016  

 

Erdarbeiten Kampfmittel (Explosivstoffe) X X Untersuchung des Geländes/Bereiches durch Kampfmittelräumdienst SprengstoffG, BGR 114

Erdverlegte Leitungen (Wasser) X Grundleitungspläne beachten / Schutzmaßnahmen vom Versorger beachten Leitung absperren C 472 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 201-052

Erdverlegte Leitungen (Strom) X Grundleitungspläne beachten / Schutzmaßnahmen vom Versorger beachten Sicherheitsabstände einhalten C 472 DGUV Vorschrift 38

Erdverlegte Leitungen (Gas) X Grundleitungspläne beachten / Schutzmaßnahmen vom Versorger beachten Leitung freiblasen C 477

Fundamente Abböschung der Baugrube ggf. Standsicherheitsnachweis gestrichen DGUV Vorschrift 38, (DIN 4124)

(Pfeiler, WL, Stützwand) Verbau der Baugrube - (siehe auch Verbauarbeiten) ggf. Standsicherheitsnachweis C 461 DGUV Vorschrift 38, (DIN 4124)

 Herabfallende / einstürzende Massen X X Schutzstreifen (0,60 m breit und frei von Hindernissen oder Aushub) Bordbrett C 470 DGUV Vorschrift 38, (DIN 4124)

Sauberkeitsschichten Eindringendes Grundwasser X X Wasserhaltung (Baupumpen) ggf. i.V.m. Grundwasserabsenkung gestrichen DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38

 Arbeitsplätze/Verkehrswege mit Absturzgefährdung X X Geeignete Absperrung gefährdeter Bereiche (Absturzsicherung) Rot-weißes Flattenband ungeeignet!! DGUV Vorschrift 38

Streifen / Einzelfundamente Zugang zu Gruben/Gräben X X Geeignete Zugangsmöglichkeit durch Leitern, Treppen, Übergänge Auf Seitenschutz achten. DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, TRBS 2121 Teil 2 (Leitern)

Arbeiten auf engem Raum X Ausreichende Arbeitsraumbreiten und 0,60 m breiter Schutzstreifen am Grabenrand Schutzniveau aufrecht erhalten. C 470 DIN EN 1610, DGUV Vorschrift 38, DIN 4124 

 

Beton- und Stahlbetonarbeiten Montagearbeiten X Montageanweisung (mit allen erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben)  DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

 Arbeits- und Schutzgerüst (Fassadengerüst)  B 113 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste),DIN EN 12811 - 1

Betonarbeiten: Stb.-Sohle Sichere Arbeitsplätze durch Arbeitskörbe / hochziehb. Pers.-aufnahmemittel  Anzeigepflichtig bei der BG BAU B 147 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-005, TRBS 2121 Teil 4 (Heben von Personen)

 Sichere Arbeitsplätze durch Hubarbeitsbühnen B 212 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-005

 Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Deckenkanten X Absturzsicherung durch geeigneten Seitenschutz Ab 1m Absturzhöhe bei Wandöffnungen B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Absturzgefährdung in/an Treppen X Absturzsicherung durch Seitenschutz / Schutzgeländer Ab 1m Absturzhöhe B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Absturzgefährdung an Boden-/Deckenöffnungen X X Absturzsicherung durch Abdeckungen Abdeckung nur bis 9 qm-Öffnungen B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Absturzgefährdung am Dachrandbereich X X Absturzsicherung durch Dachrandsicherung ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Absturzgefährdung im Dachbereich X X Absturzsicherung durch Auffangnetze ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung X X Sicherer Zugang durch Aufstiege (Treppenturm / Gerüst m. Leitergang / Bautreppe) Ab 1m Absturzhöhe mit Seitenschutz B 100 DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

Herabfallende oder umstürzende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche  C 304 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Herausstehende Bewehrungsanschlüsse X X Abdecken der Bewehrungsanschlüsse oder Gefahrenbereich absperren. Bei Arbeiten oberhalb der herausstehenden Bewehrung ASR 2.1 Punkt 4.1

Maurerarbeiten Gefahrstoffe: Zement X Hautschutz bei Umgang mit Mörtel, Zement und Kalk Hautschutz dem Gefahrstoff anpassen E 605

 Gefahrstoffe: Staubbelastung X X Staubarme Arbeitsverfahren, ggf. Absaugung oder Luftbefeuchtung PSA (Atemschutz) verwenden E 603 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

 Brand- und Explosionsgefährdung Entfernen / Abdecken brennbarer Gegenstände aus dem Sicherheitsbereich Geeignete Löschmittel bereit halten A 021 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 (Schweiß-, Brennschneidarbeiten) Schweiß- / Brennschneiderlaubnis für Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen A 021 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 

Gerüstarbeiten Vorh. Anlagen im Arbeitsbereich X X Schutzmaßnahmen (in Abstimmung mit Anlagen-Eigentümern, -Betreibern) Vor Freigabe keine Benutzung durch andere Gewerke E 601 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

 Gerüstauf- / um- / abbau X Auf- / Um- / Abbau gem. Herstelleranleitung, Sicherung gefährdeter Bereiche Vor Freigabe keine Benutzung durch andere Gewerke E 601 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

Gerüstauf- / um- / abbau X Prüfung durch Ersteller und Nutzer Schriftliche Prüfung auf der Baustelle vorhalten C 351 DGUV Information 201-011, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste)

 Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X Sofortige Montage des 3-teiligen Seitenschutz  B 113 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

 Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung X X Schaffung sicherer Zugang durch Aufstiege (Treppenturm / Gerüst m. Leitergang)  B 100 DIN EN 12811 - 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste)

 Absturz / Herabfallende Gegenstände X Sicherung durch Schutzdach / Schutznetz / Absperrungen  B 114 ASR 12/1-3, DIN 32767, DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste)

 Gerüstübergabe X Prüfung und Kennzeichnung des Gerüstes vor Übergabe (Freigabe anbringen) Dokumentation der Übergabe (Protokoll) DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

 

Dacharbeiten Montagearbeiten X Montageanweisung (mit allen erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben) DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

(Dachdeckung) Arbeits- und Schutzgerüst (Fassadengerüst)  B 113 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

(Dachabdichtung) Sichere Arbeitsplätze durch Arbeitskörbe / hochziehb. Pers.-aufnahmemittel Anzeigepflichtig bei der BG BAU B 147 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-005, TRBS 2121 Teil 4 (Heben von Personen)

 Sichere Arbeitsplätze durch Hubarbeitsbühnen B 212 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-005

Dachklempnerarbeiten Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Deckenkanten X Absturzsicherung durch geeigneten Seitenschutz Ab 1m Absturzhöhe bei Wandöffnungen B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Absturzgefährdung in/an Treppen X Absturzsicherung durch Seitenschutz / Schutzgeländer Ab 1m Absturzhöhe B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung an Boden-/Deckenöffnungen X Absturzsicherung durch Abdeckungen Abdeckung nur bis 9 qm-Öffnungen B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung am Dachrandbereich X Absturzsicherung durch Dachrandsicherung ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung im Dachbereich X Absturzsicherung durch Auffangnetze ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung X Sicherer Zugang durch Aufstiege (Treppenturm / Gerüst m. Leitergang / Bautreppe) Ab 1m Absturzhöhe mit Seitenschutz B 100 DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste),DIN EN 12811 - 1

 Herabfallende oder umstürzende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche  C 304 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 Festlegung/Abgrenzung der Sicherheitsbereiche (darunter liegende Bereiche einbeziehen) Geeignete Löschmittel bereit halten A 021 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 Kontrolle / Beaufsichtigung während und nach den Arbeiten ggf. besondere Erlaubnis erforderlich A 021 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Zimmerer Absturzgef. durch nicht begehbare Bauteile X Lastverteilende Beläge mindestens 0,5 m breit C 342 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Gefahrstoffe: Holzschutz Sicherung (Absperrung / Kennzeichnung) der Gefahrenbereiche, geeignete Lüftungen/Absaugungen PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden A 041 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

Gefahrstoffe: Staubbelastung Staubarme Arbeitsverfahren, ggf. Absaugung PSA (Atemschutz) verwenden E 603 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

 

Fassadenarbeiten Montagearbeiten X Montageanweisung (mit allen erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben)  DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

 Arbeits- und Schutzgerüst (Fassadengerüst)  B 113 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

 Sichere Arbeitsplätze durch Hubarbeitsbühnen nur geprüfte Geräte verwenden; Personenkörbe müssen bei der BG angemeldet werden B 212 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-005

 Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Deckenkanten X X Absturzsicherung durch Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm, Bordbrett) Ab 1m Absturzhöhe bei Wandöffnungen B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Herabfallende oder umstürzende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche C 304 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 

Blitzschutzarbeiten Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X Arbeits- und Schutzgerüst (Nutzung Fassadengerüst)  B 113 DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste), DIN EN 12811 - 1

 Absturzgefährdung auf Dächern (an Deckenöffnungen) X Absturzsicherung durch Abdeckungen / Umwehrungen  B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung durch nicht begehbare Bauteile X Lastverteilende Beläge mindestens 0,5 m breit C 342 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung X Sicherer Zugang durch Aufstiege oder Aufstiegshilfen Ab 1m Absturzhöhe mit Seitenschutz B 145 DGUV Regel 101-005, DIN EN 110

 Herabfallende oder umstürzende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche C 304 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Sämtliche Tätigkeiten während der Bauzeit Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Deckenkanten  X X Aufrechterhaltung der Absturzsicherung durch Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm, Bordbrett) Keine Teile unbefugt demontieren! B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung in/an Treppen(häusern)  X X Aufrechterhaltung der Absturzsicherung durch Seitenschutz / Schutzgeländer Geländer(teile) nicht unbefugt abbauen! B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

alle Absturzgefährdung an Boden-/Deckenöffnungen  X X Aufrechterhaltung der Absturzsicherung durch durchtrittsichere, unverschiebliche Abdeckungen / Umwehrungen Abdeckungen nicht unbefugt entfernen! B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Ausbaugewerke Absturzgefährdung an Schächten X X Aufrechterhaltung der Absturzsicherung durch Seitenschutz (Abschrankungen) / durchtrittsichere Abdeckungen Schutznieveau aufrecht erhalten! B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

Sicherer Arbeitsplatz: Arbeitsgerüst (Kleingerüst) Sichere Aufstellflächen wählen, ab 2,00 m Seitenschutz verwenden B 112 DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, DIN EN 12811 - 1

Geeignete Absturzsicherung, ggf. Nutzung bestehender Arbeitsgerüste zutreffend bei Montage von außen B 113 DGUV Vorschrift 38, DIN EN 12811 - 1

Sicherer Arbeitsplatz: Stehleiter, fahrb. Arbeitsbühne Sichere Aufstellflächen wählen B 112 DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, TRBS 2121 Teil 2 (Leitern), DIN EN 12811 - 1

 Staubarme Arbeitsverfahren, ggf. Absaugung oder Luftbefeuchtung PSA (Atemschutz) verwenden E 603 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002 

 Industriestaubsauger benutzen Filterklasse anpassen DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 6, DGUV Regel 112-194 

Entfernen / Abdecken brennbarer Gegenstände aus dem Arbeits- und Sicherheitsbereich Geeignete Löschmittel bereit halten A 021 ArbStättV, DGUV Information 205-002

Schweißerlaubnis für Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen C 423, C 424 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 

Fenstermontage Herabfallende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche  C 365 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 Zugänge zu absturzgefährdeten Bereichen X X Kennzeichnung der Gefahrenbereiche, ggf. Sicherung gegen Betreten z.B. bei ungesicherten Austritten ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Absturzkanten  X Gewährleistung der Absturzsicherung (Seitenschutz) - Teilersatz durch Fenstermontage  B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Umstürzende Gegenstände (Fensterelemente) X X Kippsicherungen für aufgestellte Glasscheiben/Fensterlemente, Sicherung der Gefahrenbereiche C 371 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 

Sanitärinstallation Herabfallende Gegenstände (z.B. Kernbohren) X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche  C 365 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Heizungsinstallation Arbeiten in engen Räumen X Zugangsöffnungen, Arbeitsanweisungen, Beaufsichtigung der Arbeiten Persönl. Schutzausrüstung verwenden C 411 DGUV Vorschrift 1 , DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 113-004

RLT-Installation (RaumLüftungsTechnik) Herabfallende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche bei RLT-Montage oder Stemmen/Bohren/Fräsen C 365 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Arbeiten in engen Räumen X Zugangsöffnungen, Arbeitsanweisungen, Beaufsichtigung der Arbeiten PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden C 411 DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 113-004

Elektroinstallation Arbeiten in engen Räumen X Zugangsöffnungen, Arbeitsanweisungen, Beaufsichtigung der Arbeiten PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden E 603 DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 113-004

MSR-Technik Gefährliche Körperdurchströmung X X Sicherung stromführender Teile, Schutzisolierungen B 171 DIN VDE 0108 100, DGUV Vorschrift 3

Aufzugsmontage Montagearbeiten X Montageanweisung sowie Betriebsanleitung für eingesetzte Geräte Schriftlich auf der Baustelle vorliegend ZH 1/312, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung an Fahrstuhlschächten  Absturzsicherung (Seitenschutz/Abdeckungen) an Schachtzugängen/Bodenöffnungen Sicherung bis zum Türeinbau B 100 ASR 12/1-3, ZH 1/312, DGUV Vorschrift 38

 Ausreichend tragfähigen Arbeitsplätze (GMontagebühne) Ggf. auch Sicherheitsgeschirr verwenden. B 112 DGUV Vorschrift 38, DIN EN 12811 - 1

 Herabfallende Gegenstände X Sicherung der gefährdeten, jeweils darunter liegenden Gefahrenbereiche  C 304 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Arbeiten in engen Räumen X Ausreichende Beleuchtung/Belüftung, Sicherstellung der Verständigung  DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 113-004

Gefährliche Körperdurchströmung X X Sicherung stromführender Teile, Schutzisolierungen B 171 DIN VDE 0108 100, DGUV Vorschrift 3

Estricharbeiten Umgang mit Gefahrstoffen (Estrich) Sicherung (Absperrung / Kennzeichnung) der Gefahrenbereiche, geeignete Lüftungen/Absaugungen PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden A 041 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38

Hautschutz bei Umgang mit Mörtel, Zement und Kalk Hautschutzdem Gefahrstoff anpassen E 605

Schlosserarbeiten Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Deckenkanten  X Gewährleistung der Absturzsicherung (Seitenschutz) - Ersatz durch Geländermontage Ab 1m Absturzhöhe bei Wandöffnungen B 100 ASR A2.1, DGUV Vorschrift 38

(Treppe/Geländer) Absturzgefährdung in/an Treppenhäusern  X Gewährleistung der Absturzsicherung (Seitenschutz) - Ersatz durch Geländermontage Ab 1m Absturzhöhe B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38

 Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X Sichere Arbeitsplätze durch Arbeitsgerüst / Hubarbeitsbühnen B 212 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 100-500, DIN EN 12811 - 1

 Herabfallende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche bei RLT-Montage oder Stemmen/Bohren/Fräsen C 365 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Entfernen / Abdecken brennbarer Gegenstände aus dem Arbeits- und Sicherheitsbereich Geeignete Löschmittel bereit halten A 021 ArbStättV, DGUV Information 205-002

Schweißerlaubnis für Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen C 423, C 424 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 

Fliesen- und Gefahrstoffe (Grundierungen, Klebstoffe u.a.)  X Sicherung (Absperrung / Kennzeichnung) der Gefahrenbereiche, geeignete Lüftungen/Absaugungen GefStoff-Betriebsanweisung einhalten C 314 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38

Plattenarbeiten X Hautschutz bei Umgang mit Mörtel, Zement und Kalk Hautschutzdem Gefahrstoff anpassen E 605

Türen und Tore Sperrung von Verkehrs-, Flucht- oder Rettungswegen  X Zeitliche Abstimmung mit anderen Bautätigkeiten, ggf. Warnung;Kennzeichnung der Sperrung  DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38

 Herabfallende oder umstürzende Gegenstände  X Sicherung der noch nicht frei gegebenen Gefahrenbereiche ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

 

Malerarbeiten Umgang mit Gefahrstoffen (Farben/Lacke)  Sicherung (Absperrung / Kennzeichnung) der Gefahrenbereiche, PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden E 603 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

Tapeziererarbeiten geeignete Lüftungen/Absaugungen B 212

 

Bodenbelagarbeiten Gefahrstoffe (Grundierungen, Klebstoffe u.a.)  X X Sicherung (Absperrung / Kennzeichnung) der Gefahrenbereiche, geeignete Lüftungen/Absaugungen GefStoff-Betriebsanweisung einhalten C 314 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38

 Brand- und Explosionsgefährdung X X Bildung einer ex-fähigen Atmosphäre verhindern - Frischluftzufuhr, Absaugung  A 021 ArbStättV, GefStoffV, DGUV Vorschrift 38

 Absturzgefährdung an Treppen X X Nach Treppeneinbau: Absturzsicherung durch Schutzgeländer Ab 1m Absturzhöhe bei Treppen B 100 DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-002

 

Leuchten und Lampen Herabfallende Gegenstände X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche  C 365 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38

Notbeleuchtung Gefährliche Körperdurchströmung X Sicherung stromführender Teile, Schutzisolierungen B 171 DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0108 100

Reinigungsarbeiten (Gebäudereinigung) Umgang mit Gefahrstoffen X Sicherung (Absperrung / Kennzeichnung) der Gefahrenbereiche, geeignete Lüftungen/Absaugungen PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden E 604 DGUV Information 201-009

 Gefahrstoffe: Staubbelastung X Staubarme Arbeitsverfahren, ggf. Absaugung oder Luftbefeuchtung PSA (Atemschutz) verwenden E 603 GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002

Montage Solaranlage Montagearbeiten X Montageanweisung (mit allen erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben) DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 201-002  

Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X Arbeits- und Schutzgerüst (Fassadengerüst) B 113 DIN EN 12811 - 1, DGUV Vorschrift 38, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste)  

Absturzgefährdung an Seitenöffnungen/Deckenkanten X Absturzsicherung durch geeigneten Seitenschutz Ab 1m Absturzhöhe bei Wandöffnungen B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38  

Absturzgefährdung an Boden-/Deckenöffnungen X Absturzsicherung durch Abdeckungen / Umwehrungen Abdeckung nur bis 9 qm-Öffnungen durchtrittsicher und unverschieblich B 100 ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38  

Absturzgefährdung am Dachrandbereich X Absturzsicherung durch Dachrandsicherung ASR 12/1-3, DGUV Vorschrift 38  

Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung X Sicherer Zugang durch Aufstiege (Treppenturm / Gerüst m. Leitergang) Ab 1m Arbsturzhöhe mit Seitenschutz B 100 DIN EN 12811 - 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016, TRBS 2121 Teil 1 (Gerüste)  

Herabfallende / umstürzende Gegenstände (Stahlbau) X Sicherung der Gefahrenbereiche, einschl. gefährdeter benachbarter oder darunter liegender Bereiche  C 304 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38  

Lastentransport / Lastenhandhabung Sichere, geeignete, und geprüfte Hebezeuge, Lastaufnahmemittel (Sichere Aufstellflächen) Ggf. besondere Regelungen für Zusammenarbeit mehrerer Krane B 164 DGUV Vorschrift 38, DGUV Vorschrift 52  

Brandgefährdung (Schweißen) X Entfernen / Abdecken brennbarer Gegenstände aus dem Sicherheitsbereich Geeignete Löschmittel bereit halten A 021 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 100-500  

Herabfallende Gegenstände (Schweißen) X Sicherung darunter liegender Arbeitsbereiche (Schweißspritzer) Ggf. gesonderte Erlaubnis einholen. C 424 ArbStättV, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 100-500  

Arbeitsplätze/Verkehrswege mit Absturzgefährdung X Fahrgerüst, Hubarbeitsbühne Sichere Aufstellflächen wählen B 212 DIN EN 12811 - 1, DGUV Vorschrift 38  

Gefahrstoffe: Staub (durch Fräsen) X Staubarme Arbeitsverfahren, ggf. Absaugung oder Luftbefeuchtung PSA (Atemschutz) verwenden E 603 GefStoffV, DGUV Vorschrift 38  

Arbeiten in engen Räumen X Zugangsöffnungen, Arbeitsanweisungen, Beaufsichtigung der Arbeiten PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden E 604 DGUV Vorschrift 1 ,DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 113-004  

Gefährliche Körperdurchströmung X Sicherung stromführender Teile, Schutzisolierungen B 171 DIN VDE 0108 100, DGUV Vorschrift 3  

 

ev. Arbeiten mit Steigern Die Befestigung der PSA gegen Absturz hat an den vom Hersteller DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln

im Arbeitskorb vorgegebenen Anschlagpunkten zu erfolgen. DGUV Information 208-019 Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen

Das Verbindungsmittel zwischen Auffanggurt und Anschlagpunkt 

sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um ein Herausschleudern 

aus dem Arbeitskorb zu verhindern

Hubarbeitsbühne entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufstellen und betreiben Bei Aufstellung und Betrieb auf Quetsch- und Scherstellen achten DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln

Arbeitsbereich ausreichend absperren DGUV Information 208-019 Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen

 

ev. Krane / Autokrane Aufbau auf tragfähigem Untergrund eventuell statischer Nachweis B 215  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Sicherheitsabstände einhalten unterer Drehbereich absperren B 215  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Betriebsanweisung beachten Beschilderung, Nothalteinrichtungen, B 215  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Kranunterlagen vor Ort vorhalten Prüfbuch, Aufstellungsnachweis, Kranführerbeauftragung B 215  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Personal X Funktionsprüfung, Einweiser, Unterweisung Pflichten des Kranführers B 215 DIN 4124,  DGUV Vorschrift 52

Einweiser X Einsweisung, Handzeichen, Funkgerät kein Sichtkontakt zur Last B 214  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Kranbuch X Sachkundigenprüfung, Sachverständigenprüfung Aufstellort B 213  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Strom X erhöhter Stromverbrauch bei Kranbetrieb Baustromsicherung  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Sicherheitsabstände einhalten Schwenkbereichbegrenzer, Sicherheitsabstand einhalten  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

X Baustelleneinrichtungsplan, Betriebsanweisung Schwenkbereich, Sicherheitsabstand, Drehkranzbereich B 213  DIN 4124, DGUV Vorschrift 52

Lasten X X PSA Helm tragen, Arbeitsbereich sichern E 602 DIN 4126,  DGUV Vorschrift 52

Standsicherheit Kran / Schwergerät X X Die Lastabtragung durch Aufstellung der Krane ist vom Statiker grundsätzlich zu bestätigen

 

Verkehrswegebau / Baustraßen Öffentlicher Straßenverkehr X X Aufrechterhaltung der Arbeitsstellensicherung (Verkehrzeichen / -einrichtungen, Schutzeinrichtungen Verkehrsrechtliche Anordnung beachten. A 008 RSA 21, ZTV-SA 97; ASR 5.2  

ev. Pflasterarbeiten Arbeitsmittel, Maschinen X Auswahl geeigneter, geprüfter Arbeitsmittel Ab 1m Arbsturzhöhe mit Seitenschutz DIN EN 12811 - 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 208-016

Lärm / Vibration X X Geeignete Verfahrensauswahl, Abschirmung der Gefahren- / Lärmbereiche  A 030 ArbStättV, VDI 2058/2, DGUV Information 201-013  

Trennschneidearbeiten X Staubarme Arbeitsverfahren, ggf. Absaugung oder Luftbefeuchtung ausreiechender Abstand zu öffentlicher Verkehrsfläche / Schutzwände

Öffentlicher Straßenverkehr X Persönliche Schutzausrüstung (Warnweste) Muss auf der Baustelle getragen werden E 606 RSA 21, ZTV-SA 97; ASR 5.2,  DGUV Information 212-016  

Gewerk Gefährdung

Arbeitsmittel, Maschinen

Lärm / Vibration

Staubbelastung
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Baustellenorganisation und -vorbereitung

Baustrom

Erste Hilfe

Sanitär- und Sozialeinrichtungen

Lastentransport / Lastenhandhabung

Maschinenführer

verschneite / vereiste Verkehrs-, Flucht- oder Rettungswegen / Arbeitsbereiche

Verkehrs-, Flucht- oder Rettungswegen / u.a. Feuerwehrzufahrten 

Verkehrssicherung / Baustellensicherung

Lagerfläche Abbruchmaterial, Mieten etc.

S i c h e r h e i t s -   u n d   G e s u n d h e i t s s c h u t z p l a n  (Planung der Ausführung)
Ersatzneubau Hallenbad Witten Annen

Baustelleneinrichtungsflächen

Umwelt- und Gewässerschutz

Alkohol- / Drogenkonsum

Laufender Straßenverkehr / Baustellenverkehr /angrenzender

Besucherverkehr

generelle Verkehrswege festlegen / räumliche Trennung zu angrenzenden Arbeitsbereichen, Rückwärtsfahrten nur mit Einweiser in Warnweste durchführen. 

Alle Baubeteigten im Baufeld haben Pflicht zum Tragen einer Warnweste und Schutzhelm. Vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung zwingend einhalten!
Baustellenverkehr

Schutzmaßnahme VorschriftenGelbe Mappe
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SchutzeinrichtungenHinweise

angrenzende Fahrleitungen

ev. Asphaltrbeiten

Gefährungen: 

- Aufgrund der Einbautemperaturen von Asphalt können sich Personen 

verbrennen. 

- Weiterhin kann es in geschlossenen Räumen durch Dämpfe zu 

Gesundheitsschäden kommen.

X X

Im öffentlichen Verkehrs bereich Warnkleidung tragen.  Beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum Baustelle gemäß

RSA sichern und zwischen Arbeits- und Verkehrsbereich gemäß ASR A5.2 einhalten. Dieselkraftstoffe nicht als Trennmittel verwenden (durch Hitze 

freiwerdende Dämpfe können krebserregend wirken).

- Gehörschutz benutzten.

- Sicherheitsschuhe mit wärmeisolierendem Unterbau  (z.B. S 2 HI) benutzen.

Absturz (z. B. durch Herausschleudern) X

Umkippen X

Anschnallpflicht mit PSA gegen Absturz

angrenzende Fahrleitungen

Einsatz von Kranen / Autokranen

Einstürzende Massen (Baugrube) X X

Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X

Direkten Hautkontakt mit heißem Asphalt durch geschlossene Kleidung und wärmebeständige 

Schutzhandschuhe, z. B. aus Leder, verhindern. Knieschutz verwenden. Sicherheitsschuhe mit 

wärmeisolierendem Unterbau verwenden (Kennzeichnung HI).  Arbeitsmedizinische Vorsorge nach Ergebnis 

der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtvorsorge) oder anbieten (Angebotsvorsorge). Hierzu Beratung 

durch den Betriebsarzt.

B 186

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge; Betriebssicherheitsverordnung; 

DGUV Vorschrift 79 Verwendung von Flüssiggas; ASR A 5.2 Anforderungen an Arbeits -

plätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr 

– Straßenbaustellen –

DGUV Regel 101-003 Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen 

DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten 

DGUV Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz 

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)

EN 500-1

EN 500-6

B 212

B 212

X

Ggf. ist für eine zeitliche und räumliche Trennung der Arbeiten zu sorgen. Zeitgleiche Arbeiten stellen eine gewerkeübergreifende Gefährdung dar, welches stets auszuschließen sind. Arbeitsbühnen sind nur so einzusetzen, dass diese nicht überlastet werden. Die Betriebsanleitung ist stets zu beachten.

X X

Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X

Brandgefährdung (Löten/ Schweißen) X

Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X

X

X

Brandgefahr (Trennschleifen von Metallteilen) X X

X X

X

Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung X

Gefahrstoffe: Staubbelastung X X

Brandgefahr (Trennschleifen von Metallteilen) X X

Rangfolge der Schutzmaßnahmen:
Die Grundregel für Sicherheit und Gesundheitsschutz lautet, entsprechende Gefährdungen zunächst durch Technische Maßnahmen zu minimieren. Diese sind nach dem Stand der Technik auszuwählen (Fanggerüst, fester Seitenschutz, mobiler Seitenschutz).
Wenn dies nicht möglich ist, sind Organisatorische Schutzmaßnahmen zu treffen (Absperrung mittels Kette parallel im Abstand von 2m zur Absturzkante).
Sind technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht ausreichend, hat der Unternehmer geeignete Persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen (PSA gegen Absturz, nur für kurzfristige Arbeiten / Wartungsarbeiten).

Rückwärtsfahren:
Rückwärtsfahrende Fahrzeuge und Baumaschinen sind grundsätzlich einzuweisen:

Detailabstimmungen sind ggf. in einem Koordinationsgespräch vor 
Ort zu klären!

Ergänzend zum SiGe-Plan und 
Baustellenordnung sind 
die erstellten Unterlagen der beauftragten 
Firma und deren NU, insbesondere deren 
Gefährdungsbeurteilung, zu beachten und 
umzusetzen!

Standfläche Kran:
Generell sind geeignete Aufstellflächen für den 

Kran vorzusehen!

Es sind nur auf das zu kranende Teil abgestimmte 
Lastaufnahmemittel und Anschlag-mittel zu 
verwenden. Großflächige bzw. lange Teile sind mit 
Leitseilen zu führen.

B a u z e i t e n p l a n

Der SiGe-Plan wurde im Zuge der Planung der Ausführung erstellt 
und muss zur Ausführungsphase angepasst werden!

Leitern und Gerüste:
Leitern  nur für kurzfristige Arbeiten oder bei einem zu überbrückenden Höhenunterschied ≤ 5,00 m verwenden. Gerüste sind Leitern stehts 
vorzuziehen. Sämtliche auf der Baustelle eingesetzte Gerüste sind vom Ersteller schriftlich freizugeben. Ein Übergabeprotokoll ist zu erstellen.  Vor der 
Erstnutzung sind die Gerüste vom jeweiligen Nutzer augenscheinlich auf sicherheitstechnische Mängel zu überprüfen. Diese Prüfung ist ebenfalls 
schriftlich zu dokumentieren. Sollten Mängelpunkte auffallen, ist das Betreten des Gerüstes verboten. Die Beseitigung der Mängel durch den 
Gerüstersteller ist zu veranlassen. Bei allen Arbeiten auf erhöhten Plätzen ist immer ein Gerüst einer Leiter vorzuziehen.

Lärm- und Immissionsschutz:
Die bestehenden Lärmschutzvorschriften, insbesondere die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV-Baulärm), sind 
einzuhalten. 
Alle Arbeiten sind lärm- und erschütterungsarm auszuführen, die geltenden Grenzwerte sind einzuhalten, es sollten Maschinen mit erhöhtem 
Schallschutz zum Einsatz kommen, die Staubemissionen ist gering zu halten, eine Verschlammung der Wege ist zu verhindern bzw. zu beseitigen.

Schadstoffe:
Beim Auftreten unbekannter Stoffe im Arbeitsbereich ist Rücksprache mit dem Bodengutacher und der Bauleitung zu halten. Bei Auftreten 
schadstoffhaltiger Arbeitsstoffe sind nachfolgende Regeln und Richtlinien zu beachten:
TRGS 519: Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten, TRGS 521: Faserstaub, PCB-Richtlinie NRW, DGUV Regel 101-004 Kontaminierte 
Bereiche (Alt: BGR 128)

Baustellenverkehr:
Rückwärtsfahrten von LKWs sind grundsätzlich nur bei 
eingeschaltetem Warnblinklicht und mit Einsatz eines 
Einweisers durchzuführen. Die auf der Baustelle benutzen 
Maschinen sind gegen Abrollen, Abrutschen und unbefugtes 
Ingangsetzen abzusichern. Schutzabstände zu Böschungen und 
Rändern sind zur Gewährleistung der Standsicherheit 
einzuhalten.


